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läufern beginnt die Reihe der Notariatsinstrumente im frühen
13. Jahrhundert. Wenn in der Mitte des 13. Jahrhunderts einige besie-
gelte Patriarchenurkunden ohne Nennung eines Notars auftauchen,
so betreffen sie – wohl nicht zufällig – besonders innere Angelegen-
heiten von geistlichen Institutionen23. In den Triestiner Bischofsur-
kunden ist das Bild ähnlich jenem in Aquileia. Im istrischen Po-
reç/Parenzo dagegen ist keinerlei Einfluß der Siegelurkunde zu ver-
spüren24.

Wollte man versuchen, all die zuletzt beschriebenen Verläufe in das
Cancian’sche Dreier-Schema einzubauen, so würde man schon deshalb
Schiffbruch erleiden, weil sich beim derzeitigen Stand der Editionen
und Forschungen die Periodisierung nicht allerorten über dieselbe
Zeitspanne erstrecken kann. Viel eher ’verträglich‘ scheinen die vor-
geführten Ergebnisse mit dem elastischeren Schema von Giovanna
Nicolaj: Wo immer eine ’geistliche Phase‘ im bischöflichen Urkun-
denwesen vor der Folie des notariellen ’Normalfalls‘ zu erkennen ist
(sie ist es nicht überall), dort hat diese nach wie vor ihren Platz zwi-
schen 1000 und 1200, hier kürzer oder kaum wahrnehmbar, dort län-
ger oder vielleicht sogar dominant. Eine besondere Konzentration die-
ser ’geistlichen Phasen‘ ist am ehesten bzw. am häufigsten im vorge-
schrittenen 12. Jahrhundert zu erkennen, wie bereits gesagt genau zu
jener Zeit, da das Notariat die publica fides erlangt und seinen Sieges-
zug in der kommunalen Verwaltung antritt.

Giovanna Nicolaj hat für dieses erstaunliche Faktum zwei Deutun-
gen vorgeschlagen. Zum einen mochte es sein, daß sich der Bischof
bewußt von der Stadt und ihrem Notariat abheben wollte, und diese
Distanz sei mit einer Rückbesinnung der Bischöfe auf ihre ursprüngli-
chen Aufgaben verbunden gewesen. Zweitens mochte auch dem
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